Wiener Börse AG

z.H. Herrn Florian Vanek / Maria Auer
Wallnerstrasse 8

1014 Wien

Ort, Datum

Antrag auf Zulassung von Schuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse

Wir stellen an die Wiener Börse AG den Antrag, die nachstehend angeführten Wertpapiere zum

Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse zuzulassen.

Emittent:

Adresse (Sitz) des Emittenten

Antragstellendes Börsemitglied: (nur dann, wenn nicht ident mit Emittent)
Adresse des antragstellenden Börsemitglieds:

Angabe, an wen die Rechnung ausgestellt werden soll und wohin die Rechnung und der Bescheid geschickt werden sollen
Wertpapiername:

ISI-Nummer:

Gesamtnominale:

Angabe, ob Emission bereits geschlossen oder Emission noch offen

(Wenn Emission noch offen): Angabe des maximalen Emissionsvolumens sowie des bisher begebenen

Emissionsvolumens

Stückelung:

Außerhalb Österreichs platziertes Emissionsvolumen angeben

Bei variabel verzinsten Anleihen: derzeit gültiger Zinssatz + derzeitige Zinsperiode

Verbriefung:
Sammelurkunde, hinterlegt bei… (Hinterlegungsstelle anführen)
Weitere Börsen: Angabe, ob ein Antrag auf Zulassung an einer anderen Börse innerhalb der letzten 30 Tage gestellt wurde oder in naher Zukunft gestellt werden wird.

Bei Nicht-Vorliegen eines Prospekts: Erklärung, warum die Emission von der

Prospektpflicht gemäß Börsegesetz ausgenommen ist.
Bestätigung über die Authentizität der eingereichten Prospekte:
Wir bestätigen, dass die diesem Zulassungsantrag angeschlossene elektronische Prospektversion sowie allfällige hard copies, die bei der Wiener Börse eingereicht werden, ident sind mit derjenigen Version, die von der Billigungsbehörde gebilligt wurde.

   Name des Emittenten


Name des antragstellenden Börsemitglieds






(nur dann, wenn nicht ident mit Emittent)

firmenmäßige Unterschrift


firmenmäßige Unterschrift

(Name der unterzeichnenden Personen bitte auch in Druckschrift angeben)

Anlagen: Firmenbuchauszug (Handelsregister), Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag, letzter Jahresabschluss (sofern dieser der Börse noch nicht vorliegt), Vorstands- und Aufsichtsratsbeschluss über die Emission, Prospekte und sonstige Unterlagen
